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Merkblatt Vereins-Regeln  

Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag, an dem die Beitrittserklärung einlangt und gilt auf unbestimmt abgeschlossen. 
Eine Kündigung ist frühestens nach 12 Monaten zum Jahresende möglich und muss schriftlich bis spätestens 30.9. des 
Kalenderjahres nachweislich einlangen. Es gilt das Datum der Postaufgabe bzw. des Einlangens des E-Mails. 

Im ersten Jahr sind der Organisationsbeitrag und der erste Mitgliedsbeitrag sofort fällig. Die weiteren Mitgliedsbeiträge 
sind unaufgefordert binnen 3 Monate nach Beginn jedes Kalenderjahres zu überweisen. Bis zur vollständigen Bezahlung 
des Mitgliedsbeitrages ruhen alle mit der Mitgliedschaft verbundenen Rechte; Ausnahme beschließt der Vorstand. 

Die Mitglieder vereinbaren, während Aktivitäten bekanntgewordene persönliche Umstände oder Informationen von 
anderen Mitgliedern nicht aus dem Kreis der Teilnehmer zu tragen und darüber strengstes Stillschweigen zu bewahren. 
Alle Mitglieder verpflichten sicht, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch 
das Ansehen und der Zweck des Vereins Schaden erleiden könnte.  

Vereinsaktivitäten 

Die Teilnahme an allen Vereinsaktivitäten steht nur Mitgliedern offen. Die aufrechte Mitgliedschaft zum Verein ist 
spätestens bei der Anmeldung vorzunehmen bzw. nachzuweisen. 

Die Finanzierung der Aktivitäten des Vereins erfolgt nach dem Prinzip des fairen energetischen Ausgleichs von Geben 

und Nehmen. Unter Beachtung der eigenen individuellen finanziellen Leistungsfähigkeit leisten die Mitglieder anderen 

Mitgliedern für ihre Teilnahme einen Beitrag in Form einer freiwilligen Spende ohne jeden Druck von anderen 

Mitgliedern. Der Vorstand kann zusätzlich auf Basis der anfallenden Kosten auch einen bestimmten Teilnahmebetrag 

(Projektbeitrag) festlegen, dessen Höhe sich ausschließlich an den tatsächlichen Kosten orientieren darf.  

Die Entrichtung der Projektbeiträge erfolgt in bar oder per Online-Überweisung spätestens bis 7 Werktage vor 
Kursbeginn einlangend. Barzahlungen bei einer kurzfristigeren Anmeldung vor Ort sind in Ausnahmefällen möglich. Die 
Überweisungen erfolgen auf das Konto des Vereins (IBAN AT83 2011 1847 3524 9800). Der Nachweis über die Zahlung 
des Projektbeitrags ist am Beginn der jeweiligen Vereinsaktivität auf Verlangen vorzuweisen. 

An- und Abmeldung  

Aktivitäten können persönlich, per E-Mail, Fax oder über die Website (www.lebengehtauchanders.at) gebucht werden. 
Die Anmeldung ist eine verbindliche Teilnahmebestätigung und löst die Zahlungsverpflichtung des Projektbeitrags aus. 

Verfügbare Plätze werden nach der Reihenfolge des Einlangens der Anmeldungen vergeben. Anmeldungen können bis 
unmittelbar vor Kursbeginn vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind Kurse, für welche im 
Programmverzeichnis eine davon abweichende Anmeldefrist ausgewiesen wird. 

Eine Abmeldung ist bis 48 Stunden vor dem konkreten Termin – im Büro des Vereins Geko einlangend - kostenfrei. 

Danach ist bei rechtzeitiger Abmeldung bis zu Beginn der jeweiligen Aktivität der halbe, bei einer Nichtteilnahme ohne 

Angabe von Gründen oder verspäteten Abmeldung der gesamte Projektbeitrag – soweit vorgeschrieben - fällig.  

Teilnahmebedingungen 

Der Verein Geko behält sich vor, Vereinsaktivitäten, bei welchen die angegebene Mindestanzahl an Mitgliedern nicht 
teilnehmen, abzusagen. Diesfalls wird der volle Projektbeitrag in der bereits bezahlten Höhe mittels Überweisung auf 
ein vom Mitglied zu bezeichnendes Konto zurückerstattet. 

Das Inventar, die Räumlichkeiten, Medien und Geräte an den Veranstaltungsorten sind schonend zu verwenden bzw. 

zu behandeln. Allfällige Schäden sind umgehend zu melden. 

Jedes Mitglied haftet für Schäden, welche es verursacht hat, und ist daher zu entsprechendem Ersatz verpflichtet.  
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